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Mitgliedsausweis und Gastausweis der Universität Ulm 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in jüngster Zeit häufen sich Anträge von Nichtbeschäftigten auf Ausstellung eines Mitgliedsausweises der 
Universität. Zur Klarstellung geben wir Ihnen daher nachfolgend nochmals folgende Hinweise: 
 
Der Mitgliedsausweis der Universität beinhaltet folgende Funktionen: 
 
• Mitglieds- Ausweis für Mitglieder der Universität Ulm 
• Bibliotheksausweis  
• Elektronische Schlüssel für den Zugang zu bestimmten zugangsbeschränkten Räumen  
• Identifikation an Selbstbedienungsterminals (SB-Terminals)  
• Elektronische Börse 
• Vergünstigung bei Kantinenleistungen 
 
Anspruch auf Ausstellung eines Mitgliedsausweises haben die in § 9 Absatz 1 LHG und § 3 Absatz 1 
Grundordnung genannten Personen. Dies sind insbesondere: 
 
Beschäftigte der Universität einschließlich der Vorklinik, 
Wissenschaftliche Hilfskräfte, 
Gastprofessoren im formalen Sinne, d.h. im Angestelltenverhältnis gemäß VwV Gastprofessoren, 
und entpflichtete und im Ruhestand befindliche Professoren. 

 
Leider können aufgrund dieser Regelung andere Personengruppen keinen Mitgliedsausweis erhalten. 
Dies betrifft insbesondere: 

- Beschäftigte des Klinikums oder klinischer Einrichtungen,  
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- Lehrbeauftragte, Übungsleiter, Honorarkräfte, 
- Gastwissenschaftler, d.h. wissenschaftliche Gäste, die nicht „Gastprofessoren“ im o.g. formalen 

Sinne sind, 
- Stipendiaten, 
- Studentische Hilfskräfte, 
- Mitarbeiter von An-Instituten. 

 
Diese Personen können von Ihrer Einrichtung Gastausweise erhalten. Diese gewähren keinen Beschäf-
tigtenrabatt bei Kantinenleistungen, dienen aber als  
 
• Ausweis für Gäste der Universität Ulm 
• Bibliotheksausweis  
• ggf. elektronischer Schlüssel für den Zugang zu bestimmten zugangsbeschränkten Räumen 
• Elektronische Börse 
 
Ein entsprechendes Antragsformular finden Sie unter: 
http://kiz.uni-ulm.de/services/allgemein/accform/chipkarte.antrag.gast.pdf 
Ausgebende Stelle ist das kiz, OE, O26, Tel.: 0731/50-22486, Fax: 0731/50-22471 
 
Wer Dienste der Universität in Anspruch nimmt, ohne ihr Mitglied oder ihr Gast zu sein (zum Beispiel als 
Benutzer der Bibliothek), benötigt eine kiz-Servicekarte. Sie ist zum Preis von 15,00 € beim kiz, Biblio-
theks-Zentrale Universität West, Albert-Einstein-Allee 37, Telefon: +49 (0)731 / 50-15544 erhältlich. 
 
Weitere Informationen zum Thema Chipkarte finden Sie unter: 
http://kiz.uni-ulm.de/services/it/campus/chipkarte.html 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Krolopp 
 


